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Wien ,am Dienstag ,den 2 .Februar 1926 . ZweiteAusgabe
e

DasReinigungsgeldfürGeschäftslokale,KanzleienundWerkstätten.DieVer-¬
ordnungdesBürgermeistersüberdasReinigungs-undSperrgeldderHausbesor¬
gerregeltauchmitWirksamkeitvom1 .FebruardasEntgelt ,dasandieHaus¬
besorgerfürGeschäftslokaleMagazine,Garagen,Werkstätten,Büroräume,Stal-¬
lungen,Wagenschuppenu . w.zuentrichtenist .

Hier wird im Gegensatzzu den Wohnungender Jahresmietzins für191 )

als GrundlagederBerechungdesReinigungsgeldesgenommen.Eswurdefestge¬
setze ,dassvondenerstenzweitausendKronenFriedensmietzinsdasZweihun¬
dertsiebzigfache ,vondennächstenzweitausendKronenFriedensmietzinsdas

ZweihundertsechzigfacheundvondemviertausendKronenübersteigendenTei
betragdesFriedensmietzinsesdasZweihundertfünfzigfachealsReinigungs¬
geldzubezahlenist ,wobeiinallenFällendasVielfachedereinzelnen
StaffelauchfürdieangefangenenBeträgejederStaffelin Anwendungkommt
Für das hienachzu entrichtendeReinigungsgeldhat aber folgendeMindest¬

undHöchstgrenzezu gelten :Mindestenssind zu entrichten zehnGroschenfür
denLängenmeterderFrontdesMietobjektesinjedemStockwerk,hächstens
dreiSchillingfür denFrontlängenmeterbeieinerFrontlängebis zuzwei
Meter,zweiSchillingfürdenFrontlängenmeterbeieinerFrontlängebiszu
sechsMeterundein SchillingfünfzigGroschenfür denFrontlängenmeter
beieinerFrontlängevonmehralssechsMeter.FürdieBerechnungistes
gleichgültig,ebdieFrontgegendieStrassegelegenist odernicht ;besteht
abereinegegendieStrassegelegeneFront ,sogilt fürdieFestsetzungnur

diese .

BeiMietobjekten,aufdiedasMietengesetzkeineAnwendungfindet,
ist derBerechnungdesReinigungsgeldesstatt desFriedensmietzinsesder
fürdieBemessungderWohnbausteuervergleichsweisefestgestellte ,aufei-¬
nen Monatentfallende Mietwert zugrunde zulegen .

Bei der Berechnungdes Reinigungsgeldessind Beträge bis zufünf

GroschenaufdienächstenzehnGroschenabzurunden,überfünfGroschenauf
dienächstenGröschenaufzurunden.

WennsichjedochbeiGeschäftslokalenoderBüroräumen,diesichin
Wohnungenbefinden,nachdenfürdieGeschäftslokalegeltendenSätzenein
geringeresReinigungsgeldergibt ,als nachdenfür WohnungengeltendenBe- ¬
trägen ,somussdasReinigungsgeldnachdenfür Wohnungenfestgesetzten
Gebührenentrichtetwerden.

WenneineWohnungräumlichmiteinemanderenMietobjektverbun-¬
denist ,sohatderMieterdasReinigungsgeldfürdieWohnungnachdenfür
WohnungengeltendenSätzen ,fürdasandereMietobjektnachdenSätzenzu
entrichten ,die für Geschäftslokaleu . . w.festgesetztwordensind .
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